
 

Ordentliche Hauptversammlung der TOMORROW FOCUS AG, München, 
am Dienstag, 16. Juni 2015, um 11.00 Uhr 

im Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Str. 5, 80333 München 
 
 

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 
Abs. 4 HGB 

 
Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals 
Zum 31. Dezember 2014 beträgt das gezeichnete Kapital der Gesellschaft 
58.313.628,00 Euro. Das Grundkapital ist in 58.313.628 auf den Inhaber lautende, 
nennwertlose Stückaktien unterteilt, auf die ein anteiliger Betrag von 1,00 Euro je 
Aktie entfällt. Die Aktien sind voll eingezahlt. Ein Anspruch der Aktionäre auf 
Verbriefung ihrer Anteile ist nach § 4 Abs. 3 der Satzung ausgeschlossen, soweit 
nicht eine Verbriefung nach den Regeln erforderlich ist, die an einer Börse gelten, an 
der die Aktie zugelassen ist. Es können Sammelurkunden über Aktien ausgestellt 
werden. Mit allen Aktien sind die gleichen Rechte und Pflichten verbunden. Jede 
Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme und ist maßgebend für den 
Anteil der Aktionäre am Gewinn der Gesellschaft. Hiervon ausgenommen sind von 
der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien, aus denen der Gesellschaft keine Rechte 
zustehen. Die Rechte und Pflichten der Aktionäre ergeben sich im Einzelnen aus den 
Regelungen des Aktiengesetzes, insbesondere aus den §§ 12, 53a ff., 118 ff. und 
186 AktG. 
 
Übertragungs- und Stimmrechtsbeschränkungen 
Dem Unternehmen sind derzeit keine Übertragungs- und 
Stimmrechtsbeschränkungen bekannt. 
 
Angaben zu direkten und indirekten Beteiligungen 
Nach den Bestimmungen des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) hat jeder Anleger, 
der durch Erwerb, Veräußerung oder auf sonstige Weise bestimmte Anteile an 
Stimmrechten der Gesellschaft erreicht, überschreitet oder unterschreitet, dies der 
Gesellschaft und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mitzuteilen. Im 
Geschäftsjahr 2014 sind der Gesellschaft diesbezüglich folgende 
Stimmrechtsmitteilungen zugegangen: 

Die Allianz Global Investors Europe GmbH, Frankfurt, Deutschland hat uns gemäß § 
21 Abs. 1 WpHG am 20. März 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der 
TOMORROW FOCUS AG, München, Deutschland am 19. März 2014 die Schwelle 
von 3 Prozent der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 2,91 Prozent 
(das entspricht 1.694.324 Stimmrechten) betragen hat. 

Die Baden-Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte, 
Tübingen, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 5. Mai 2014 mitgeteilt, 
dass ihr Stimmrechtsanteil an der TOMORROW FOCUS AG, München, Deutschland 
am 2. Mai 2014 die Schwelle von 3 Prozent der Stimmrechte überschritten hat und an 
diesem Tag 3,02 Prozent (das entspricht 1.762.000 Stimmrechten) betragen hat. 

Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Stuttgart, Deutschland 
hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 5. Mai 2014 mitgeteilt, dass ihr 
Stimmrechtsanteil an der TOMORROW FOCUS AG, München, Deutschland am 2. 
Mai 2014 die Schwelle von 3 Prozent der Stimmrechte überschritten hat und an 
diesem Tag 3,07 Prozent (das entspricht 1.788.500 Stimmrechten) betragen hat. 



 

3,022 Prozent der Stimmrechte (das entspricht 1.762.000 Stimmrechten) sind der 
Gesellschaft gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 6 WpHG zuzurechnen. Zugerechnete 
Stimmrechte werden dabei gehalten über folgende Aktionäre, deren 
Stimmrechtsanteil an der TOMORROW FOCUS AG jeweils 3 Prozent oder mehr 
beträgt: Baden-Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und 
Tierärzte. 

Am 4. Juli 2014 erhielten wir folgende Mitteilung nach § 25 Abs. 1 WpHG: 
1. Emittent: 

TOMORROW FOCUS AG, Neumarkter Str. 61, 81673 München, Deutschland 
2. Mitteilungspflichtiger: 

Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Frankfurt, 
Deutschland  

3. Art der Schwellenberührung: 
Überschreitung 

4. Betroffene Meldeschwellen: 
5 Prozent 

5. Datum der Schwellenberührung: 
1. Juli 2014  

6. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 
8,50 Prozent (entspricht 4.955.000 Stimmrechten) bezogen auf die Gesamtmenge 
der Stimmrechte des Emittenten in Höhe von: 58.313.628 

7. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil: 
Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 
WpHG: 0,04 Prozent (entspricht 21.088 Stimmrechten) 
davon mittelbar gehalten: 0 Prozent (entspricht 0 Stimmrechten) 
Stimmrechtsanteile nach §§ 21, 22 WpHG: 8,46 Prozent (entspricht 4.933.912 
Stimmrechten) 

8. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG: 
- 
 

Am 26. August 2014 erhielten wir folgende Mitteilung nach § 25 Abs. 1 WpHG: 
1. Emittent:  

TOMORROW FOCUS AG, Neumarkter Str. 61, 81673 München, Deutschland 
2. Mitteilungspflichtiger: 

Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Frankfurt, 
Deutschland  

3. Art der Schwellenberührung: 
Unterschreitung 

4. Betroffene Meldeschwellen: 
5 Prozent 

5. Datum der Schwellenberührung: 
21. August 2014 

6. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 
0,00 Prozent (entspricht 0 Stimmrechten) bezogen auf die Gesamtmenge der 
Stimmrechte des Emittenten in Höhe von: 58.313.628 

7. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil: 
Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 
WpHG: 0,00 Prozent (entspricht 0 Stimmrechten) 
davon mittelbar gehalten: 0,00 Prozent (entspricht 0 Stimmrechten) 
Stimmrechtsanteile nach §§ 21, 22 WpHG: 8,50 Prozent (entspricht 4.955.000 
Stimmrechten) 



 

8. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG: 
- 
 

Am 9. September 2014 erhielten wir folgende Mitteilung nach § 25 Abs. 1 WpHG: 
1. Emittent:  

TOMORROW FOCUS AG, Neumarkter Str. 61, 81673 München, Deutschland 
2. Mitteilungspflichtiger: 

Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Frankfurt, 
Deutschland  

3. Art der Schwellenberührung: 
Überschreitung 

4. Betroffene Meldeschwellen: 
5 Prozent 

5. Datum der Schwellenberührung: 
3. September 2014 

6. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 
8,50 Prozent (entspricht 4.955.000 Stimmrechten) bezogen auf die Gesamtmenge 
der Stimmrechte des Emittenten in Höhe von: 58.313.628 

7. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil: 
Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 
WpHG: 0,0009 Prozent (entspricht 548 Stimmrechten) 
davon mittelbar gehalten: 0,00 Prozent (entspricht 0 Stimmrechten) 
Stimmrechtsanteile nach §§ 21, 22 WpHG: 8,50 Prozent (entspricht 4.954.452 
Stimmrechten) 

8. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG: 
- 
 

Am 17. September 2014 erhielten wir folgende Mitteilung nach § 25 Abs. 1 WpHG: 
1. Emittent:  

TOMORROW FOCUS AG, Neumarkter Str. 61, 81673 München, Deutschland 
2. Mitteilungspflichtiger: 

Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Frankfurt, 
Deutschland  

3. Art der Schwellenberührung: 
Unterschreitung 

4. Betroffene Meldeschwellen: 
5 Prozent 

5. Datum der Schwellenberührung: 
12. September 2014 

6. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 
0,00 Prozent (entspricht 0 Stimmrechten) bezogen auf die Gesamtmenge der 
Stimmrechte des Emittenten in Höhe von: 58.313.628 

7. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil: 
Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 
WpHG: 0,00 Prozent (entspricht 0 Stimmrechten) 
davon mittelbar gehalten: 0,00 Prozent (entspricht 0 Stimmrechten) 
Stimmrechtsanteile nach §§ 21, 22 WpHG: 8,50 Prozent (entspricht 4.955.000 
Stimmrechten) 

8. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG: 
- 



 

Sonderrechte 
Aktien mit Sonderrechten, z.B. die Kontrollbefugnisse oder Entsenderechte verleihen, 
existieren nicht. 
 
Stimmrechtskontrolle bei Beteiligungen von Mitarbeitern 
Für von Mitarbeitern gehaltene Aktien der TOMORROW FOCUS AG sind dem 
Vorstand keine Stimmrechtskontrollen bekannt.  
 
Ernennung und Abberufung von Vorständen und Änderung der Satzung 
Die Bestellung und die Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind in § 84 AktG 
und § 85 AktG geregelt. Danach werden Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat auf 
höchstens 5 Jahre bestellt. Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung der 
Amtszeit, jeweils für höchstens 5 Jahre, ist zulässig.  
Der Vorstand besteht gemäß § 5 Abs. 1 der Satzung aus einer oder mehreren 
Personen. Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und bestimmt ihre Zahl. 
Er kann stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellen. Der Aufsichtsrat kann einen 
Vorsitzenden des Vorstandes bestellen. 
Die Gesellschaft wird gemäß § 5 Abs. 2 der Satzung ferner durch zwei 
Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen 
vertreten. Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen ordentlichen insoweit gleich.  
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein.  Der 
Aufsichtsrat kann einem, mehreren oder allen Vorstandsmitgliedern die Befugnis zur 
Einzelvertretung einräumen und/oder Befreiung von dem Verbot der Mehrvertretung 
des § 181 BGB erteilen, soweit § 112 AktG letzteres zulässt. Die Befugnis zur 
Einzelvertretung und/oder die Befreiung von dem Verbot der Mehrvertretung des § 
181 BGB kann jederzeit widerrufen werden. 
Der Aufsichtsrat kann gemäß § 84 Abs. 3 AktG die Bestellung zum Vorstandsmitglied 
und die Ernennung zum Vorsitzenden des Vorstands widerrufen, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt. 
Eine Änderung der Satzung bedarf nach § 179 AktG eines Beschlusses der 
Hauptversammlung. Die Befugnis zur Änderung, die nur die Fassung betrifft, ist 
gemäß § 8 Abs. 5 der Satzung dem Aufsichtsrat übertragen. Darüber hinaus ist der 
Aufsichtsrat durch Hauptversammlungsbeschluss ermächtigt worden, § 4 der 
Satzung entsprechend der jeweiligen Inanspruchnahme des bedingten Kapitals neu 
zu fassen. 
Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen gemäß § 18 der Satzung der einfachen 
Mehrheit, soweit nicht das Gesetz zwingend eine größere Mehrheit vorschreibt. 
Satzungsändernde Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen nach § 179 Abs. 2 
AktG einer Mehrheit von mindestens Dreiviertel des bei der Beschlussfassung 
vertretenen Grundkapitals, sofern die Satzung nicht eine andere Kapitalmehrheit 
bestimmt.  
 
Befugnisse des Vorstands zum Rückkauf eigener Aktien und Ausgabe neuer 
Aktien 
1. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11. Juni 
2018 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 
14.578.407,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 14.578.407 neuen nennbetragslosen 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 
2013). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche 
Bezugsrecht der Aktionäre für folgende Fälle auszuschließen, 
• soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen; 
• wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 Prozent des Grundkapitals 

nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht 



 

wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen 
dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen 
nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen; 

• wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von 
Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen 
oder zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft 
ausgegeben werden. 

 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der 
Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen 
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals anzupassen. 
 
2. Das Grundkapital ist um bis zu 4.842.070,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 
4.842.070 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 
2010). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber 
von Wandel- und /oder Optionsschuldverschreibungen, die auf der Grundlage der 
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 16. Juni 2010 von der Gesellschaft bis 
zum 15. Juni 2015 begeben werden, von ihrem Wandel- bzw. Optionsrecht Gebrauch 
machen oder Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden 
und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die 
neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch 
Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch Erfüllung von 
Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung 
der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals 
anzupassen. 
 
3. Der Vorstand wurde von der ordentlichen Hauptversammlung am 16. Juni 2010 
dazu ermächtigt, nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen eigene Aktien der 
Gesellschaft zu erwerben. Die Ermächtigung ist auf den Erwerb von eigenen Aktien 
mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von bis zu 10,0 Prozent beschränkt. 
Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, durch die 
Gesellschaft oder für ihre Rechnung durch Dritte ausgeübt werden. Die Ermächtigung 
gilt bis zum 15. Juni 2015.  
 
Der Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre der 
Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots. 
aa) Erfolgt der Erwerb über die Börse, so darf der von der Gesellschaft gezahlte 
Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den an der Frankfurter 
Wertpapierbörse während der letzten zehn Börsenhandelstage vor dem Erwerb der 
Aktien ermittelten durchschnittlichen Schlusskurs (XETRA-Handel oder 
vergleichbares Nachfolgesystem) für Aktien gleicher Ausstattung um nicht mehr als 
10,0 Prozent über- und nicht mehr als 20,0 Prozent unterschreiten. 
bb) Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre der 
Gesellschaft, darf der gebotene Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den 
durchschnittlichen Schlusskurs an der Frankfurter Wertpapierbörse an den zehn 
Börsenhandelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots um nicht mehr 
als 10,0 Prozent über- und nicht mehr als 20,0 Prozent unterschreiten. Das 
Kaufangebot kann weitere Bedingungen vorsehen.  
 



 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien der 
Gesellschaft, die aufgrund dieser Ermächtigung erworben werden oder aufgrund 
früherer Ermächtigungen erworben wurden, neben der Veräußerung durch Angebot 
an alle Aktionäre oder der Veräußerung über die Börse  
aa) Dritten im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen, beim Erwerb von 
Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen sowie beim 
Erwerb von Forderungen gegen die Gesellschaft als Gegenleistung anzubieten;  
bb) an Dritte zu veräußern. Der Preis, zu dem die Aktien der Gesellschaft an Dritte 
abgegeben werden, darf den Börsenpreis der Aktien zum Zeitpunkt der Veräußerung 
nicht wesentlich unterschreiten. Beim Gebrauchmachen dieser Ermächtigung ist der 
Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG zu berücksichtigen; 
cc) zur Gewährung von Aktien an Mitglieder des Vorstands und an sonstige 
Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführung und Mitarbeiter 
von mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen zu 
verwenden, soweit diese Personen aufgrund von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen 
zu deren Bezug berechtigt sind. Soweit eigene Aktien an Mitglieder des Vorstands 
der Gesellschaft übertragen werden sollen, obliegt die Entscheidung hierüber dem 
Aufsichtsrat der Gesellschaft. 
dd) einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren 
Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung führt zur 
Kapitalherabsetzung. Die Aktien können auch im vereinfachten Verfahren ohne 
Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrages der 
übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft eingezogen werden. Die 
Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen Aktien beschränkt werden.  
 
Vorstehende Ermächtigungen betreffend die Verwendung der erworbenen eigenen 
Aktien können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam 
ausgeübt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf erworbene eigene Aktien wird 
insoweit ausgeschlossen, als diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen 
unter lit. aa), bb) und cc) verwendet werden. Der Vorstand wird die 
Hauptversammlung über die Gründe und den Zweck des Erwerbs eigener Aktien, 
über die Zahl der erworbenen Aktien und den auf sie entfallenden Betrag des 
Grundkapitals sowie über den Gegenwert, der für die Aktien gezahlt wurde, jeweils 
unterrichten. 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen 
Inanspruchnahme der Ermächtigung zur Einziehung anzupassen. 
Zum 31. Dezember 2014 verfügt die Gesellschaft nicht über eigene Aktien. 
 
Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft unter der Bedingung eines 
Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots  
Wesentliche Vereinbarungen der TOMORROW FOCUS AG, die unter der Bedingung 
eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen, sind nicht bekannt. 
 
Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft mit Vorstandsmitgliedern 
oder Arbeitnehmern für den Fall eines Übernahmeangebots  
Wenn durch einen Aufsichtsratsbeschluss gegen den Willen von Herrn Christoph 
Schuh die Geschäftsordnung derart geändert wird, dass sich die ihm zugewiesenen 
Geschäftsbereiche ändern oder eine wesentliche Einschränkung der in der 
Geschäftsordnung geregelten Befugnisse erfolgt oder die Person des derzeit 
amtierenden Aufsichtsratsvorsitzenden wechselt oder die Person eines zukünftigen 
Aufsichtsratsvorsitzenden wechselt und der neue Aufsichtsratsvorsitzende nicht aus 



 

dem Kreis der heutigen Aufsichtsratsmitglieder stammt, hat Herr Schuh ein 
Sonderrecht zur Kündigung seines Anstellungsvertrags.  
Bei Ausübung des Rechts zur Sonderkündigung hat Herr Schuh einen Anspruch auf 
Zahlung einer Abfindung beziehungsweise von Überbrückungsgeld. Diese Zahlungen 
sind auf maximal zwei Jahresgehälter begrenzt. 
  
München, im März 2015 
 
TOMORROW FOCUS AG 
 
Der Vorstand  

 


